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Text 

Provision. 

§ 10. 

(1) Ist bedungen, daß der Angestellte für Geschäfte, die von ihm geschlossen oder vermittelt werden, 
Provision erhalten soll, so gebührt ihm mangels Vereinbarung die für den betreffenden Geschäftszweig 
am Orte der Niederlassung, für die er tätig ist, übliche Provision. 

(2) Hat ein Angestellter, der nur mit der Vermittlung von Geschäften betraut ist, ein Geschäft im 
Namen des Dienstgebers mit dem Dritten abgeschlossen, so gilt es als vom Dienstgeber genehmigt, wenn 
dieser nicht ohne Verzug, nachdem er vom Abschluß des Geschäftes Kenntnis erhalten hat, dem Dritten 
erklärt, daß er das Geschäft ablehne. 

(3) Bei Verkaufsgeschäften gilt mangels Vereinbarung der Anspruch des Angestellten auf Provision 
als erworben, wenn eine Zahlung eingeht, und zwar nur nach dem Verhältnis des eingegangenen 
Betrages, bei anderen Geschäften mit dem Abschlusse des Geschäftes. 

(4) Die Abrechnung über die zu zahlenden Provisionen findet mangels Vereinbarung mit Ende jedes 
Kalendervierteljahres, wenn aber das Dienstverhältnis vor Ablauf eines Kalendervierteljahres gelöst wird, 
mit dem Dienstaustritte statt. 

(5) Der Angestellte kann, unbeschadet des nach anderen gesetzlichen Vorschriften bestehenden 
Rechtes auf Vorlegung der Bücher, die Mitteilung eines Buchauszuges über die durch seine Tätigkeit 
zustande gekommenen Geschäfte verlangen. 
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